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oon gabriEen unb Vetrteben) tourbe ber ©intritlSprelS
auf 30 ©tS. pro Vefudjer feftgefetjt. Vtefe Vergünfii»
guttgen gelten nicßl nur für ßtefige, foitbern audj für
auswärtige ©cßulen unb Arbeiteroereinigungen. Vte auS=

toärtigen HolleEtiobefucßer rnöd^tett tuir bet btefem Anlaffe
barauf aufmerffam machen, baß ißncn im AuSftellungS»
reftaurant ©elegenßeit ju oorjüglicßer unb preiSroürbiger
Verpflegung geboten fetn roirb. Sei größeren HolleEtio»
befugen ift oorßerige Anmelbung erroünfcßt, befonberS
menti eine Vemonftration ober Rührung burcl) bie AuS
ftelluitg ober Verpflegung im AuSfiellungSreftaurant ge=

roünfcßt roirb.

Arbeiterbewegungen.
groifcßcn ber ©enoffenfcßaft fcßroeijer. ©cßrclner»

melfter unb ajiöbelfübtifnntcn, ©eftton 3ürtrf), «nö
Dem Itoljorbeiteroerbanb, ©eftion Süricß, ift burcß Ver»
mittlung beS ftabtjürcßerifcßen ©inigungSamteS folgenbe
Vereinbarung juftanbe gefotnmen : 1. Vie Parteien er-
Hären ficß bereit, bie penbenten ©tieiipuntte burcl) ibre
©et'retariate prüfen ju laffen unb ju oerfucßen, barüber
innerhalb 8 Vagen eine Verftänbigung ßerbeijufüßren.
2. ©otite eine birefle Verftänbigung Innert biefer $rift
meßt mögltc£) fein, fo oerpflic^ten fi<ß bie ißarteien, ißren
Verbänben bis fpäteftenS jum 20. Quit 1913 bie »frage
oorjulegen, ob fie geneigt feien, bie Vereinbarung ootn
17. 3Rai 1911 ju ergänzen im ©ittne ber ©infeßung
eines ©c^iebSgerid^tes, baS über bie gegenroäriigett unb
allfällig roeiter aus ber Vereinbarung ootn 17. SRai 1911
entfteßenben Vifferenjen ju entfcßeiben hätte.

Uer$(bieaene$.

f Scßloffcrmeiftcr ©mil äRüller in Senjburg
(Aargau) ift ant 30. 3uiti unerroartet geftorben. ©in
£ierjfcßtag bereitete ißm ein )äßeS ©nbe. $ebermann,
ber ben fleißigen ÇmnbroerESmeifter, ber immer oott einer
Arbeit jur anbern eilte, gefannt hat, roirb betrübt bie
VrauerEunbe hören, ©eboren 1853 als jroeiteS Hinb
beS ©amuel ÏRûlier, Schuhmacher, roucßS er in Senjburg
auf unb erlernte bei Scßloffermeifter fpämmerlt feinen
Veruf. ©eine Vßanberjaßre führten ißn ioctt in bie

grembe, inS Veutfcße unb t>fterretcßifche; aber er hatte
helle offene Augen unb Dßren, unb als er 1875 in Senj»
bürg ein eigenes ©efcßäft grünbete, Earn er rafch oor»
roärtS. 2luS ber fleinen Scßlofferioertftatt, bie er fpäter
fi(ß erbauen ließ, ift mit ben gaßren eine größer.' mechatt.
©dEjlofferei entftanben. ©eine Vromptßeit öei ber über»

nomntenen Arbeit oerfcßaffte ihm Aufträge roeit über bie

©renjen ber Vaterftabt hinaus. AIS Spejialität betrieb
er bte Anfertigung oon HaffenfcßränEen.

3n glüctlicßer ©he rouchfen ihm mehrere Hlnber empor.
Ver ältere ©ohn ift fett gaßren mit bem Vater bem

©efcßäfte leitenb oorgeftanben.

3nr Ginfüßtttng ber Htanfcnoerficßerttng. Am
1. i}uli hat eine fünfgliebrige VebaftionStommiffion als
Veauftragte ber eibgen. HranfentaffenEommiffion unter
bem Vorfiß oon Vr. LRüfenacßt, VireEtor beS Sojial»
oerficßerungSamteS, im Vunbespalaft in Veto bie ÜJiufter»
ftatuten für bie fchroeijerifcßenHranEenEaffen
enbgiltig burcßberaten. Anroefenb roaren als Vertreter
berUnfalloerficßerungSanftaltStänberat Vr.llfteri(3üricß),
für bie öffentlichen unb obligatorifcßen Haffen VeglerungS»
rat Vr. Aemmer (Vafel), für bie roeflfcfjroeijerifc^en Haffen
©chulinfpeftor Satour (Veuenburg) unb für bte Haffen
beS fdßroeijetifcßen HonEorbateS alt <§>tabtrat ßroeifel
(®t. ©allen) unb VebaEteur Vlatter oon ber Hranfen»
Eaffen=3etlung CBûrich).

@S rourbe barnach geftrebt, biefe SRufterftatuten fo

ju formulieren, baß fie ben Vebürfniffen ber nteifien
befteßenben HranEenEaffen entfpredhen unb baß auch öle

unbeßilflichen Vorftänbe baS für fte IJJaffenbe heraus»
finben foHten. 3ur ©rletchterung ber Vrämienberecßnung
nadh bem ©intrittSalter roerben brei Vabeilen beigefügt,
roeldhe bie roünfchenSroerten eingaben für bie Linter»

ftüßungSbauer oon 180, oon 270 unb oon 360 Vagen
nach Altersgruppen oon fünf ju fünf fahren enthalten,
unb par mit etner untern ©reoje, bie ben einfacßften
(änblichen Verhältntffen genügen mag, unb einer obcrn,
bie roohl für ganj inbuftrteile Verhältniffe bie richtige
Öößc trifft.

VJenn eS notioenbig erfcheint, roirb baS ©ojialoer»
ficherungSamt bie ©tatutenartiEel, roeldhe in Eetnem ©tatut
fehlen bürfen, auf irgenb eine 2lrt befonbetS heroorheben.
Vagegen rourbe oon einer Veilung beS Viertes in ©ta«
tuten für Haffen mit HranEenpflegeoetficherung unb für
foldße mit HranEengelboerficherung abgefeheti, bamit bie

Haffen möglidhft rafch in ben Veßh ber Vkgleitung
Eommeit unb mit ber Veoifion ihrer Statuten beginnen
Eönnen.

SJiitte Quli roirb baS SUaterial ben Haffen uom
VunbeSamt für ©ojialoerficherung unentgeltlich jugeftetlt,
fobaß ihnen für bie VeoifionSarbeit unb jur ©inreichung
beS ©efuä)eS um bie 2lnerfennung bis ©nbe 1914
genügenb übrig bleibt.

S»ternationoler îlrbeiterfchuè. Vie ooni VunbeS»
rat im Januar an bie europäif^en Staaten gerichtete
2lnftage betreffenb Veranftaltung etner neuen Hoitferenj
über internationalen üirbeiterfchuh ift oon ben nieiften
^Regierungen juftimmenb beantwortet roorben. Ver
VunbeSrat hat bemnach bie ©röffnung ber Honferenj
auf SRontag ben 15. «September laufenben DaßreS in
Sern feftgefetjt unb an bie ^Regierungen oon Veutfcß»
lanb, ßfterceich Ungarn, Vetgien, VänemarE, ©panien,
granEreicß, ©roßbritannien, Italien, Su^emburg, Vor-
roegen, ben Vieberlanben, Portugal, LRußlanb unb
©chroeben bie ©inlabung jur Veilnahmc gerichtet.

Ven ©egenftanb ber Verhanblungen bilben bie in»

inbuftrielle Ülacßtarbeit fugenbltdfjer Arbeiter unb ber
3eh"fiunbentag für bie in ber ^nbuftrte befcßäftigten
grauen unb jugenblicßen Arbeiter.

Vie internationale Vereinigung für gefetjlictjen 2lr>

beiterfdEjuh ßat ferner bie ©infetjung einer internationalen
Hommiffion beßofS Veratung oon ©rnnbfähen betreffenb
bie periobifeße Vericßterftattung über ben Volljug ber
Slrbeiierfcßuhgefeße angeregt Viefe Hommiffion roirb
oom VunbeSrat auf VonnerStag ben 11. September naeß
Sern einberufen.

Vie 3«rau im fbnnöroetf. liber bie Ausbreitung,
roelcße baS roeiblicße ^anbroerE in Veutfcßlanb bis jum
1. April 1913 erlangt ßat, roerben auf ©runb foeben
abgefcßloffener ©rßebungen folgenbe bemerEenSioerte SRit»
teiiungen gemacht:

„Am 1. Apiil b. 3 Sab eS in Veutfcßlanb bereits
18,700 roeiblicße Seßrlinge, bie einen ganj regelmäßigen
VilbungSgang roie bie angeßenben männlicßen Ç»anbroetEer
bureßmaeßen, um auf ©runb biefer Vilbung fpäterßin
Stellung ju erlangen. Vie ©efeUenprüfung ßaben bis
ju bem gleichen 3eltpunEt 6200 roeiblicße ©eroerbetreibenbe
beftanben. Valurgemäß ift bte Anjaßl ber ÜReifterlnnen
im Verhältnis ju ber Baßl ber Seßrlinge unb roeibllcßen
©cfcllen noeß gering. @S gab nämlicß am 1. April 1913
in allen S>anbroerEStammetbejirEen nur erft 2120 roeib»

ließe ^anbroerESmeifter, fo baß auf eine SReifterin runb
3 ©eßilfinnen unb 9 roeiblicße Seßrlinge Eommen.

Vie ©efamtßelt ber fftauen mit einer regelmäßigen
fpanbroerEerauSbilbung beträgt bemnaeß runb 27,000.

Nl 15 MM», schwth, ^MeisterblatN)

von Fabriken und Betrieben) wurde der Eintrittspreis
auf 8V Cts. pro Besucher festgesetzt. Diese Vergünsti-
gungen gelten nicht nur für hiesige, sondern auch für
auswärtige Schulen und Arbeitervereinigungen. Die aus-
wältigen Kollektivbesucher möchten wir bei diesem Anlasse
darauf aufmerksam machen, daß ihnen im Ausstellungs-
restaurant Gelegenheit zu vorzüglicher und preiswürdiger
Verpflegung geboten sein wird. Bei größeren Kollektiv-
besuchen ist vorherige Anmeldung erwünscht, besonders
wenn eine Demonstration oder Führung durch die Aus
stellung oder Verpflegung im Aussicllungsrestaurant ge-
wünscht wird.

jllvellerbemgimge«.
Zwischen der Genossenschaft schweizer. Schreiner-

meister und Möbelfabrtkanten, Sektion Zürich, und
dem Holzarbeiterverband, Sektton Zürich, ist durch Ver-
mittlung des stadtzürcherischen Einigungsamtes folgende
Vereinbarung zustande gekommen: 1. Die Parteien er-
klären sich bereit, die pendenten Streitpunkte durch ihre
Sekretariate prüfen zu lassen und zu versuchen, darüber
innerhalb 8 Tagen eine Verständigung herbeizuführen.
2. Sollte eine direkte Verständigung innert dieser Frist
nicht möglich sein, so verpflichten sich die Parteien, ihren
Verbänden bis spätestens zum 20. Juli 1013 die Frage
vorzulegen, ob sie geneigt seien, die Vereinbarung vom
17. Mai 1011 zu ergänzen im Sinne der Einsetzung
eines Schiedsgerichtes, das über die gegenwärtigen und
allfällig weiter aus der Vereinbarung vom 17. Mai 1911
entstehenden Differenzen zu entscheiden hätte.

0«tt»ieae»«.
ch Schlossermeister Emil Müller in Lenzburg

(Aargau) ist am 30. Juni unerwartet gestorben. Ein
Herzschlag bereitete ihm ein jähes Ende. Jedermann,
der den fleißigen Handwerksmeister, der immer von einer
Arbeit zur andern eilte, gekannt hat, wird betrübt die
Trauerkunde hören. Geboren 1853 als zweites Kind
des Samuel Müller, Schuhmacher, wuchs er in Lenzburg
auf und erlernte bei Schlossermeister Hämmerli seinen
Beruf. Seine Wanderjahre führten ihn weit in die

Fremde, ins Deutsche und Osterreichische; aber er halte
helle offene Augen und Ohren, und als er 1875 in Lenz-
bürg ein eigenes Geschäft gründete, kam er rasch vor-
wärts. Aus der kleinen Schlosserwerkstatt, die er später
sich erbauen ließ, ist mit den Jahren eine größer.' mechan.
Schlosserei entstanden. Seine Promplhelt bei der über-
nommenen Arbeit verschaffte ihm Austräge weit über die

Grenzen der Vaterstadt hinaus. Als Spezialität betrieb
er die Anfertigung von Kaffenschränken.

In glücklicher Ehe wuchsen ihm mehrere Kinder empor.
Der ältere Sohn ist seit Jahren mit dem Vater dem

Geschäfte leitend vorgestanden.

Zur Einführung der Krankenversicherung. Am
1. Juli hat eine sünfgliedrige Redaktionskommission als
Beauftragte der eidgen. Krankenkaffenkommission unter
dem Vorsitz von Dr. Rüfenacht, Direktor des Sozial-
versicherungsamtes, im Bundespalast in Bern die Muster-
statuten für die schweizerischenKrankenkassen
endgiltig dnrchberaten. Anwesend waren als Vertreter
der Unfallversicherungsanstalt Ständerat Dr.Usteri(Zürich),
für die öffentlichen und obligatorischen Kassen Regterungs-
rat Dr. Aemmer (Basel), für die westschweizerischen Kassen
Schulinspektor Latour (Neuenburg) und für die Kassen
des schweizerischen Konkordates alt Gtadtrat Zweifel
(St. Gallen) und Redakteur Blatter von der Kranken-
kassen-Zeilung (Zürich).

Es wurde darnach gestrebt, diese Musterstatuten so

zu formulieren, daß sie den Bedürfnissen der meisten
bestehenden Krankenkassen entsprechen und daß auch die

unbehilflichen Vorstände das für sie Passende heraus-
finden sollten. Zur Erleichterung der Prämienberechnung
nach dem Etntrittsalter werden drei Tabellen beigefügt,
welche die wünschenswerten Angaben für die Unter-
stützungsdauer von 180, von 270 und von 300 Tagen
nach Altersgruppen von fünf zu fünf Jahren enthalten,
und zwar mit einer untern Grenze, die den einfachsten
ländlichen Verhältnissen genügen mag, und einer obern,
die wohl für ganz industrielle Verhältnisse die richtige
höhe trifft.

Wenn es notwendig erscheint, wird das Sozialver-
sicherungsamt die Statutcnartikel, welche in keinem Statut
fehlen dürfen, auf irgend eine Art besonders hervorheben.
Dagegen wurde von einer Teilung des Werkes in Sta-
tuten für Kassen mit Krankenpflegeversicherung und für
solche mit Krankengeldversicherung abgesehen, damit die

Kassen möglichst rasch in den Besitz der Wegleitung
kommen und mit der Revision ihrer Statuten beginnen
können.

Mitte Juli wird das Material den Kassen vom
Bundesamt für Sozialversicherung unentgeltlich zugestellt,
sodaß ihnen für die Revisionsarbeit und zur Einreichung
des Gesuches uni die Anerkennung bis Ende Juni 1911-

genügend Zeit übrig bleibt.

Internationaler Arbeiterschutz. Die vom Bundes-
rat im Januar an die europäischen Staaten gerichtete
Anfrage betreffend Veranstaltung einer neuen Konferenz
über internationalen Arbeiterschutz ist von den meisten
Regierungen zustimmend beantwortet worden. Der
Bundesrat hat demnach die Eröffnung der Konferenz
auf Montag den 15. September laufenden Jahres in
Bern festgesetzt und an die Regierungen von Deutsch-
land, Osterreich Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg. Nor>
wegen, den Niederlanden, Portugal, Rußland und
Schweden die Einladung zur Teilnahme gerichtet.

Den Gegenstand der Verhandlungen bilden die in-
industrielle Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter und der
Zehnstundentag für die in der Industrie beschäftigten
Frauen und jugendlichen Arbeiter.

Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Ar-
beiterschutz hat ferner die Einsetzung einer internationalen
Kommission behufs Beratung von Grundsätzen betreffend
die periodische Berichterstattung über den Vollzug der
Arbeiterschutzgesetze angeregt Diese Kommission wird
vom Bundesrat auf Donnerstag den 11. September nach
Bern einberufen.

Die Frau im Handwerk, über die Ausbreitung,
welche das weibliche Handwerk in Deutschland bis zum
1. April 1913 erlangt haß werden auf Grund soeben

abgeschlossener Erhebungen folgende bemerkenswerte Mit-
teilungen gemacht:

„Am 1. Apnl d. I gab es in Deutschland bereits
18,700 weibliche Lehrlinge, die einen ganz regelmäßigen
Bildungsgang wie die angehenden männlichen Handwerker
durchmachen, um auf Grund dieser Bildung späterhin
Stellung zu erlangen. Die Gesellenprüfung haben bis
zu dem gleichen Zeitpunkt 0200 weibliche Gewerbetreibende
bestanden. Naturgemäß ist die Anzahl der Meisterinnen
im Verhältnis zu der Zahl der Lehrlinge und weiblichen
Gesellen noch gering. Es gab nämlich am 1. April 1913
in allen Handwerkskammerbezirken nur erst 2120 weib-
liche Handwerksmeister, so daß auf eine Meisterin rund
3 Gehilfinnen und 9 weibliche Lehrlinge kommen.

Die Gesamtheit der Frauen mit einer regelmäßige»
Handwerkerausbildung beträgt demnach rund 27,000.
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